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HessischesDatenschutz-und Informationsfreiheitsgesetz(HDSIG)

hier:Anspruch aufInformationszugang

IhreAnfrageim KontextderAbituraufgabenimFachPhysikimJahr2019
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überdiePoststelledes HessischenKultusministeriumshabenSiemittelsE-Mailam

8.März 2019einenAntragaufInformationszugangnach 88 80ff.HDSIG gestellt.Sie

erbittenZugangzudenAbituraufgabenundLösungendesPhysik-Leistungskursesmit

dem Prüfungsterminvom 8.März 2019.

Zunächstistdaraufhinzuweisen,dassesfürdieBearbeitungIhresAntragserforderlich

ist,die personenbezogenenDaten zu IhrerPerson zu verarbeiten.Ihrepersonen-

bezogenenDatenwerdenimRahmen desVerfahrensnach88 80 ff.HDSIG nurund

ausschließlichzudem ZweckderBearbeitungdesAntrags,zudem dieDatenübermittelt

wurden, verarbeitet.Die Daten werden bei der HessischenZentralefür

Datenverarbeitunggespeichertund nurfürdieBearbeitungIhresAnliegensvonden

fachlichzuständigenPersonenverwendet.Zur BeantwortungIhrerFragen kann es je

nachSachlageerforderlichoderjedenfallshilfreichsein,dievonIhnenimRahmen der

Antragstellungnach88 80 ff.HDSIG mitgeteiltenDatenzu IhrerPersonauch an andere

Luisenplatz10 65185 Wiesbaden E-Mail:poststelle.hkm@kultus.hessen.de W I Be
Telefon(0611)368-0Telefax(0611)368-2099 Internet:www.kultusministerium.hessen.de _



9,

Stellen innerhalb der Landesverwaltung oder auch an Bundes- oder kommunale

Behörden weiterzuleiten. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, teilen Sie uns dies

bitte mit. Weitere ausführliche Hinweise zum Datenschutz finden Sie in den

Datenschutzhinweisen des Hessischen Kultusministeriums_ (https://kultusministerium.

hessen.de/datenschutzhinweise-hessisches-kultusministerium).

Da nach 8 87 Abs. 3 HDSIG die Entscheidung über den Antrag auf Informationszugang

schriftlich erfolgen muss, ist eine Antwort per E-Mail nicht möglich.

Da der Prüfungszeitraum für das Abitur 2019 derzeit noch nicht abgeschlossenist, ist der

Informationsanspruch auf Zugang zu den Abituraufgaben des Physik-Leistungskurses

2019 nach 8 82 Nr. 2 Buchst. d) i. V. m. $ 84 Abs. 1 HDSIG abzulehnen.

Abiturlösungen mit Lehrerhinweisen und Erwartungshorizonten beinhalten

prüfungsspezifische Wertungen und Darstellungen und gehören damit in den

Kernbereich der Tätigkeit bei Prüfungen und Leistungsbewertungen. Sie sind zudem in

einem Dokument miteinander verbunden und nicht zu trennen. Sie unterfallen daher

allgemein der gesetzlichen Bereichsausnahme zur Tätigkeit bei Prüfungen und

Leistungsbeurteilungen nach $ 81 Abs. 1 Nr. 6 HDSIG, sodass diese vom Informations-

anspruch ausgenommensind.

Gestatten Sie mir den Hinweis, dass die Abituraufgaben des Landes Hessen regelmäßig

durch einige Verlage, wie z. B. den Stark-Verlag, den Georg Westermann Verlag oder

den FreiburgerVerlag, veröffentlicht werden. Entsprechende Veröffentlichungen sind für

etwa 13 bis 14 Euro im Handel erhältlich oder können über Öffentliche Bibliotheken

eingesehen werden.



“3%

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage

beim Verwaltungsgericht Wiesbaden, Mainzer Straße 124, 65189 Wiesbaden, schriftlich

oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die

Klage muss den Kläger, als Beklagten das Land Hessen,vertreten durch das Hessische

Kultusministerium, und den Streitgegenstand bezeichnen. Sie soll einen bestimmten

Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen sollen angegeben werden.

Dervorliegende Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.

Mit freundliche Grüßen

 

Bürgerbüro des Hessischen Kultusministeriums


